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Medientrainings für die Vorarlberger 
Verwaltungsspitze in Wien? 

 
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, 
 
laut Medienberichten haben der Landesamtsdirektor sowie die vier Bezirkshauptleute im 
ersten Halbjahr 2025 ein Medientraining in Wien absolviert, womit Kosten von mindestens 
14.600 Euro zuzüglich Reisespesen entstanden sein sollen. So wichtig ein Medientraining für 
Personen ist, die regelmäßig im direkten Medienkontakt stehen, so weist ein Artikel in der 
NEUE Vorarlberger Tageszeitung, der auf einer Recherche der Wirtschaftspresseagentur 
basiert, doch auf einige interessante Details hin: Während der Feldkircher Bezirkshauptmann 
als Sprecher für alle Bezirkshauptmannschaften agiert und damit regelmäßig im Kontakt zu 
den Medien steht, trifft dies eben für die anderen drei Bezirkshauptleute aus genau diesem 
Grund nicht zu. Auch der Landesamtsdirektor tritt in der Regel nicht vor das Mikrofon, sondern 
– auch das betont der Artikel – lässt Medienanfragen in der Regel direkt von der dafür 
zuständigen Landespressestelle beantworten. Doch ausgerechnet der Leiter der 
Landespressestelle habe nicht am Medientraining teilgenommen, er sei verhindert gewesen.1   
 
Es stellen sich noch weitere Fragen: Wenn schon ein Medientraining, warum dann 

ausgerechnet an einem Ort, zu dem die Mehrheit der Gäste wohl aufgrund der großen 

Entfernung mit dem Flugzeug angereist ist? Wie sind so hohe Kosten für ein „Training“, 

dessen Sinn und Zweck sich aus genannten Gründen nicht unbedingt erschließt, im 

Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Sparkurs des Landes beim eigenen Personal sowie 

angesichts des Kahlschlags im Sozialbereich zu verantworten? 

Deshalb richte ich gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtags folgende 

A N F R A G E 
 
an Sie: 

                                                           
1 „Verwaltung: Medientrainings in Wien absolviert“, NEUE Vorarlberger Tageszeitung am 7. August 2025, S. 16f 
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1. Haben außer den genannten Personen noch weitere Bedienstete der 

Landesverwaltung am besagten Medientraining teilgenommen? Wenn ja, welche? 
2. Aus welchem Grund haben die genannten Personen jeweils das Medientraining 

absolviert? 
3. Wie viele Interviews im O-Ton haben diese Personen jeweils in den Jahren 2023 und 

2024 und 2025 gegeben? 
4. Aus welchem Grund hat man auf die Teilnahme des Leiters der Landespressestelle 

verzichtet bzw. warum wurde kein alternativer Termin gewählt, an dem dieser 
teilnehmen hätte können? Gab es noch weitere Personen, für die eine Teilnahme 
vorgesehen war, die aber schlussendlich nicht teilgenommen haben? Wenn ja, 
welche? 

5. Bei welchen Anbieter:innen wurde das Training absolviert und weshalb? 
6. Gab es mit den entsprechenden Anbieter:innen in den letzten fünf Jahren bereits 

irgendeine Art der Zusammenarbeit? Wenn ja, welcher Art? 
7. Auf welcher Grundlage erfolgte die Entscheidung, diese Anbieter:innen zu wählen? 

Gab es eine Ausschreibung? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie viele Angebote 
wurden eingereicht? 

8. Wurde mit den Anbieter:innen bislang schon zusammengearbeitet? Wenn ja, wann 
und in welchem Ausmaß? 

9. Von wem ging die Initiative aus, ein Medientraining für den genannten Personenkreis 
zu absolvieren, durch wen erfolgte die Planung und durch wen die Auftragsvergabe? 

10. Aus welchen Gründen wurde ein solches Training nicht im Rahmen von Schloss Hofen 
absolviert? 

11. Wurden alternative Möglichkeiten in Vorarlberg oder Bundesländern, die näher an 
Vorarlberg liegen als Wien, geprüft? Wenn ja, welche und warum wurde dagegen 
entschieden? Wenn nein, warum nicht?  

12. Wurde in Erwägung gezogen, das Medientraining mit denselben Anbieter:innen in 
Vorarlberg abzuhalten, um Reise- und Verpflegungskosten für mindestens fünf 
Personen abzuwenden? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum wurde dagegen 
entschieden? 

13. Wie viele der Teilnehmer:innen sind nach Wien mit dem Flugzeug angereist und 
welche Verkehrsmittel haben die anderen Personen gewählt?  

14. Aus welchen Gründen erfolgte für einige Personen die Anreise mit dem Flugzeug, für 
andere mit alternativen Verkehrsmitteln? 

15. Welch Reisekosten sind insgesamt entstanden, welche Kosten sind durch Verpflegung 
und Nächtigung entstanden, welche Kosten sind durch das Training entstanden und 
welche Kosten sind darüber hinaus entstanden? 

16. Wie viele Medientrainings haben die genannten Teilnehmer:innen sowie die Leitung 
der Landespressestelle in den letzten fünf Jahren jeweils absolviert, an welchen 
Standorten wurden diese Trainings absolviert und welche Kosten sind dabei jeweils 
entstanden? 

17. Wie viele Medientrainings in welchem Ausmaß gab es in den letzten fünf Jahren jeweils 
für führende Landesbedienstete und welche Kosten sind dabei jeweils entstanden? 
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18. Wie viele Medientrainings in welchem Ausmaß gab es in den letzten fünf Jahren jeweils 
für die einzelnen Regierungsmitglieder und welche Kosten sind dabei jeweils 
entstanden? 

 
 
 
Mit bestem Dank für eine ausführliche Beantwortung, 
 

 

 

 

 

 

 

LAbg. Ing. Reinhold Einwallner 
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Bregenz, am 28. August 2025  

 

Herrn  

LAbg. Ing. Reinhold Einwallner  

SPÖ Landtagsklub 
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6900 Bregenz 
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Sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter! 

 

Ihre gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages an mich gerichtete Anfrage 

beantworte ich wie folgt: 
 

1. Haben außer den genannten Personen noch weitere Bedienstete der Landesverwaltung am 

besagten Medientraining teilgenommen? Wenn ja, welche? 

 

Nein. 

 

 

2. Aus welchem Grund haben die genannten Personen jeweils das Medientraining absolviert? 

3. Wie viele Interviews im O-Ton haben diese Personen jeweils in den Jahren 2023 und 2024 

und 2025 gegeben? 

 

Durch eine professionelle Vorbereitung sollen im Bedarfsfall Medien und die Bevölkerung schnell, 

klar und zielgerichtet informiert werden können. 

 

Den Bedarf eines Medientrainings nach den von den Teilnehmenden in der Vergangenheit 

durchgeführten Interviews zu bemessen, greift zu kurz. Zum einen, weil im Zentrum der 

Weiterbildung die Vorbereitung auf ein Krisenszenario stand, das hoffentlich nie eintreten wird – 

wenn doch, muss die Vorarlberger Bevölkerung darauf vertrauen können, dass sich die Behörde 

dafür so gut wie möglich und umfassend vorbereitet hat. Die genannten Personen vertreten die 

Behörden nach außen und gehören im Krisenfall der Einsatzleitung an. Zum anderen, weil die 
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Teilnehmenden regelmäßig mit Kommunikation befasst sind. Dies umfasst auch die Vorbereitung 

von Interviews anderer Personen, die dabei auf die kompetente Unterstützung ihrer Vorgesetzten 

vertrauen können müssen. 

 

Im Übrigen gibt es keinen – wie in der Anfrage dargestellt – generellen „Sprecher für alle 

Bezirkshauptmannschaften“. 

 

 

4. Aus welchem Grund hat man auf die Teilnahme des Leiters der Landespressestelle verzichtet 

bzw. warum wurde kein alternativer Termin gewählt, an dem dieser teilnehmen hätte 

können? Gab es noch weitere Personen, für die eine Teilnahme vorgesehen war, die aber 

schlussendlich nicht teilgenommen haben? Wenn ja, welche? 

 

Es konnte im vorgesehenen Zeitfenster kein alternativer Termin gefunden werden, der für alle 

Teilnehmenden möglich war. Andere Teilnehmende waren an diesem Termin nicht vorgesehen. 

 

 

5. Bei welchen Anbieterinnen wurde das Training absolviert und weshalb? 

6. Gab es mit den entsprechenden Anbieterinnen in den letzten fünf Jahren bereits irgendeine 

Art der Zusammenarbeit? Wenn ja, welcher Art? 

7. Auf welcher Grundlage erfolgte die Entscheidung, diese Anbieterinnen zu wählen? Gab es 

eine Ausschreibung? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie viele Angebote wurden 

eingereicht? 

8. Wurde mit den Anbieterinnen bislang schon zusammengearbeitet? Wenn ja, wann und in 

welchem Ausmaß? 

10. Aus welchen Gründen wurde ein solches Training nicht im Rahmen von Schloss Hofen 

absolviert? 

11. Wurden alternative Möglichkeiten in Vorarlberg oder Bundesländern, die näher an 

Vorarlberg liegen als Wien, geprüft? Wenn ja, welche und warum wurde dagegen 

entschieden? Wenn nein, warum nicht? 

12. Wurde in Erwägung gezogen, das Medientraining mit denselben Anbieterinnen in Vorarlberg 

abzuhalten, um Reise- und Verpflegungskosten für mindestens fünf Personen abzuwenden? 

Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum wurde dagegen entschieden? 

16. Wie viele Medientrainings haben die genannten Teilnehmerinnen sowie die Leitung der 

Landespressestelle in den letzten fünf Jahren jeweils absolviert, an welchen Standorten 

wurden diese Trainings absolviert und welche Kosten sind dabei jeweils entstanden? 

17. Wie viele Medientrainings in welchem Ausmaß gab es in den letzten fünf Jahren jeweils für 

führende Landesbedienstete und welche Kosten sind dabei jeweils entstanden? 

 

Das Land Vorarlberger arbeitet seit mehreren Jahren mit der Intomedia Medientraining GmbH, 

1060 Wien, zusammen. Im Jahr 2022 wurde dort ein zweittägiges Training für vier Personen um 

EUR 10.092.- und ein eintägiges Training für zwei Personen um EUR 5.268.- gebucht. Im Jahr 2020 
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nahm eine Abteilungsvorständin an einem offenen Training teil. Dafür fielen Kosten in der Höhe 

von EUR 830,- an. Am zweitätigen Training im Jahr 2022 nahmen die vier damaligen 

Bezirkshauptleute teil. Am eintägigen Training im Jahr 2022 der Landesamtsdirektor und eine 

Abteilungsvorständin. 

 

Neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die jenen vergleichbarer Anbieter entsprechen, 

ist für die Zusammenarbeit mit der Intomedia Medientraining GmbH ausschlaggebend, dass dieser 

Anbieter Fortbildungen für alle Formen der Medienkommunikation anbietet und dafür 

erforderliche Räumlichkeiten inkl. Multi-Media Infrastruktur gesammelt an einem Standort zur 

Verfügung stehen. Ein vergleichbares Angebot in Vorarlberg ist uns nicht bekannt. Die Intomedia 

Medientraining GmbH bietet solche Schulungen in Vorarlberg nicht an, da sie hier nicht auf die 

entsprechende Infrastruktur zugreifen kann. 

 

 

9. Von wem ging die Initiative aus, ein Medientraining für den genannten Personenkreis zu 

absolvieren, durch wen erfolgte die Planung und durch wen die Auftragsvergabe? 

 

Die Teilnehmenden haben den Bedarf angemeldet. 

 

 

13. Wie viele der Teilnehmerinnen sind nach Wien mit dem Flugzeug angereist und welche 

Verkehrsmittel haben die anderen Personen gewählt? 

14. Aus welchen Gründen erfolgte für einige Personen die Anreise mit dem Flugzeug, für andere 

mit alternativen Verkehrsmitteln? 

15. Welch Reisekosten sind insgesamt entstanden, welche Kosten sind durch Verpflegung und 

Nächtigung entstanden, welche Kosten sind durch das Training entstanden und welche 

Kosten sind darüber hinaus entstanden? 

 

Die Wahl der Verkehrsmittel erfolgte im Rahmen des Erlasses über Dienstflüge für 

Landesbedienstete. Die An- und Abreise der Teilnehmenden erfolgte überwiegend per Flugzeug. 

Zusätzliche Übernachtungen sowie längere Abwesenheiten im Dienstbetrieb entfielen dadurch. 

Eine teilnehmende Person hat eine Strecke mit der Bahn zurückgelegt. Soweit Reisegebühren oder 

-kosten angefallen sind, richten sich diese nach den Reisegebührenvorschriften des Landes 

Vorarlberg. 

 

Die von der Intomedia Medientraining GmbH, 1060 Wien, in Rechnung gestellten Kosten für dieses 

zweitägige Training inkl. Abendeinheit betrugen pauschal EUR 14.580,- inkl. USt. für alle 

Teilnehmenden zusammen. Darin enthalten sind neben den Kosten für Trainerinnen und Trainer 

auch spezifische Multimedia-Studioräume sowie die individuelle Zusammenstellung der Inhalte, 

Vor- und Nachbereitung der Teilnehmenden bzw. der Trainerinnen und Trainer und Verpflegung. 

EUR 180,- sind für ein Abendessen angefallen. Reisegebühren bzw. -kosten sind in der Höhe von 

EUR 3.451,85 angefallen. 
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18. Wie viele Medientrainings in welchem Ausmaß gab es in den letzten fünf Jahren jeweils für 

die einzelnen Regierungsmitglieder und welche Kosten sind dabei jeweils entstanden? 

 

Laut Auskunft der Regierungsbüros fand für aktuelle Mitglieder der Landesregierung in den letzten 

Jahren kein vom Land finanziertes Medientraining statt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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